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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1979

Norm

StGB §19 Abs2

Rechtssatz

Daß nicht nur die Angeklagte über eigenes Einkommen verfügt, sondern auch deren Gatte, der damit für die Kinder

und die Angeklagte (= Gattin) sorgen kann, ist zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

11 Os 180/78
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